
Das Ministerium für Bauwesen arbeitet eng 
mit den örtlichen Räten zusammen. Diese Zu
sammenarbeit erstreckt sich vor allem auf
- die Abstimmung der Pläne des Bauwesens 

hinsichtlich der Arbeits- und Lebensbedin
gungen, der Weiterbildung und des ratio
nellen Einsatzes der Werktätigen des Bau
wesens sowie der territorialen Einordnung 
der Investitionen des Bauwesens und der 
das Bauwesen betreffenden Fragen der In
frastruktur, der territorialen Rationalisie
rung, der Inanspruchnahme territorialer 
Ressourcen und der Gestaltung des Um
weltschutzes mit den Räten der Bezirke;

- die Festlegung von Grundsätzen zur effek
tiven Gestaltung des Reproduktionspro
zesses und der Leitungsorganisation sowie 
zur rationellen Nutzung des gesellschaftli
chen Arbeitsvermögens für die den örtli
chen Staatsorganen unterstellten Kombi
nate, Betriebe und Einrichtungen des Bau
wesens;

- die Unterstützung der Bezirksbaudirekto
ren bei der Durchsetzung ihrer Entschei
dungen, die Anleitung zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben, die Einbeziehung in die Ent
scheidungsvorbereitung und die Kontrolle 
ihrer Leitungstätigkeit. Entsprechend dem 
Prinzip der doppelten Unterstellung ist der 
Minister den Bezirksbaudirektoren gegen
über weisungsberechtigt.

Wichtige Aufgaben nimmt die Staatliche Bau
aufsicht wahr, die dem Minister für Bauwesen 
untersteht. Der Staatlichen Bauaufsicht als 
zentralem staatlichem Kontrollorgan zur 
Durchsetzung der Staatsdisziplin sowie der 
bautechnischen Sicherheit und bauwirtschaft
lichen Anforderungen bei der Vorbereitung, 
Errichtung, Veränderung und Nutzung von 
Bauwerken obliegt es, die Bauauftraggeber zu 
unterstützen, zu kontrollieren und erforderli
che Entscheidungen zu treffen (vgl. im einzel
nen 10.5.).

10.2.2.
Aufgaben und Befugnisse 
der örtlichen Räte

Große Verantwortung für die Verwirklichung 
der Aufgaben auf dem Gebiet des Bauwesens 
tragen die örtlichen Volksvertretungen und ih
re Räte (§§27, 45 u. 66 GöV). Vorrangig gilt 
dies für die Realisierung des Wohnungsbau

programms in der Einheit von Neubau, Re
konstruktion, Modernisierung und Erhaltung 
von Wohngebäuden und Gebäuden für gesell
schaftliche Zwecke. Die örtlichen Räte sind 
für die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und 
Effektivität des Bauwesens verantwortlich, so
weit ihnen Kombinate, Betriebe und Einrich
tungen des Bauwesens unterstellt sind.

Im Rahmen der Verantwortung des Be
zirkstages für den komplexen Wohnungsbau 
obliegt es dem Rat des Bezirkes, die Leitung 
und Planung auf diesem Gebiet auszuüben, die 
Vorbereitung und Durchführung der Planvor
haben zu gewährleisten und die Räte der Krei
se anzuleiten. Der Rat des Bezirkes hat die ört
lichen Bau- und Baumaterialkapazitäten plan
mäßig zu entwickeln, die allseitige und konti
nuierliche Planerfüllung in den unterstellten 
Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen zu 
sichern und zu gewährleisten, daß diese ihre 
Kapazitäten ausschließlich für die Erfüllung 
der Planaufgaben einsetzen. Dem Rat des Be
zirkes sind auch Aufgaben und Befugnisse auf 
dem Gebiet der Baubilanzierung übertragen 
worden (§ 6 Ziff. 2 u. 5, § 9 Abs. 1 u. § 14 Bau- 
bilanzierungs-VO). Das Bezirksbauamt ist bi
lanzierendes Organ für die Bauinvestitionen 
des komplexen Wohnungsbaus, die Bauinve
stitionen der Fachbereiche des Rates des Be
zirkes und für weitere Bauleistungen. Im Rah
men der Bestätigung der Baubilanzen be
schließt der Rat des Bezirkes die Wohnungs
bau- und die bezirkliche Investitionsbaubilanz 
nach Bestätigung durch den Minister für Bau
wesen.

Gemäß der den Volksvertretungen und ih
ren Räten auf der Kreisebene übertragenen 
Verantwortung ist der Rat des Kreises ver
pflichtet, langfristige Konzeptionen für den 
Wohnungsbau zu erarbeiten, die geplanten 
Vorhaben vorzubereiten und durchzuführen 
sowie den genossenschaftlichen und individu
ellen Wohnungsbau zu fördern. Das kreisge
leitete Bauwesen umfaßt die dem Rat des Krei
ses unterstellten Baukapazitäten, die insbe
sondere zur Erhaltung, Modernisierung und 
Rekonstruktion der baulichen Grundfonds 
einzusetzen sind. Der Rat des Kreises hat zu 
gewährleisten, daß die Baukapazitäten den Er
fordernissen auf dem Gebiet der Instandhal
tung und Rekonstruktion entsprechen, die 
kreisgeleiteten Kapazitäten ausschließlich für 
die im Jahresplan enthaltenen Aufgaben ein
gesetzt werden und ein leistungsstarker volks-
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